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Fraktion 
Die Unabhängigen
in der Bürgerschaft 
der Hansestadt Lübeck

► Nr.  VO/2019/07120
öffentlich

Lübeck, 01.02.2019

Antrag 

Bearbeitung: Claudia Burgdorf (E-Mail: claudia.burgdorf@luebeck.de Telefon: 122-1071)

Die Unabhängigen: Austauschvorlage zur VO/2018/06866: Sanie-
rung Betreute Grundschule Niederbüssau bzw. zu VO/2018/06913 
Bauausschuss
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

04.02.2019 Bauausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
Für die Herrichtung von Räumlichkeiten der ehemaligen Hausmeisterwohnung für die betreu-
te Grundschule an der Schule Niederbüssau werden 100.000,- € als Zuschuss für Sanie-
rungsmaßnahmen im Haushalt geordnet. Die Planung und Baudurchführung erfolgt durch 
den Mieter der ehemaligen Hausmeisterwohnung (Stadtteilverein) und wird in Kooperation 
mit dem Träger der betreuten Grundschule (Elternverein) durchgeführt.

Begründung:
Ein wesentlicher Teil der denkmalgeschützten Grundschule in Niederbüssau ist zurzeit un-
genutzt und dem Verfall preisgegeben. Die Baumängel sind gravierend und deren Behebung 
im Rahmen einer durchgreifenden Sanierung dringend geboten. Bauzustand und Hand-
lungsbedarf werden vom GMHL bestätigt. 

Der Stadtteilverein Niederbüssau hat die betreffenden Räume von der Stadt Lübeck ange-
mietet. Eine Nutzung dieser Räume ist aufgrund des baulichen Zustandes zurzeit nicht mög-
lich. Nach der Sanierung sollen sie von dem Stadtteilverein und der Betreuten Grundschule 
genutzt werden. Die Sinnhaftigkeit einer Nutzung durch die Betreute Grundschule wurde im 
Schulausschuss am 17.01.2019 ausdrücklich bestätigt.

Die Baukosten wurden auf der Grundlage einer Kostenberechnung des Stadtteilvereins und 
des Vereins Betreute Grundschule über Massen und Einheitspreisen ermittelt. Sie betragen 
ca. 200.000 Euro und sollen zu gleichen Teilen von der Hansestadt Lübeck und dem Stadt-
teilverein (Spenden und Eigenleistung) finanziert werden. Die notwendigen Maßnahmen sind 
mit der Denkmalpflege abgestimmt und werden von dieser begleitet. Die Anforderungen des 
Brandschutzes werden berücksichtigt. In diesem Zusammenhang ist bedeutsam, dass sich 
der 2. Fluchtweg der Grundschule in dem zu sanierenden Gebäudetrakt befindet und inso-
fern gleichermaßen dem Verfall des Gebäudeteiles ausgesetzt ist. 

Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudeteils muss umgehend in Angriff genommen 
werden. In der Verantwortung steht hier die Hansestadt Lübeck. Die Erhaltung und Nutzung 
ihrer Denkmäler ist deren oberste Pflicht, und der Einsatz der Stadt zur Pflege dieser Kultur-
güter beispielgebend für alle Denkmäler in privater Hand. 
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Hier bietet sich der Hansestadt Lübeck die Gelegenheit durch eine moderate Bezuschus-
sung der Sanierungsmaßnahmen, durchgeführt von einem gemeinnützigen Stadtteilverein, 
die Erhaltung und angemessene Nutzung eines denkmalgeschützten Gebäudes ins Werk zu 
setzen.

Anlagen :

         Vorsitzende/r
Fraktion Die Unabhängigen
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